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lauten: „Dann erſt recht.“ Denn C5 beſteht 10 die Gefahr, daß der aka⸗
oll Religionsdiener dem Sterbenden falſche Glaubenslehren bei⸗
zubringen Cvſu hat oder verſuchen wird; und das wäre für den all,
daß der Verunglückte Ern Katholik iſt, für dieſen verhängnisvoll
abgeſehen davon, daß NUVL enn gültig geweihter Prieſter 2  olution und
Oelung gültig penden kann.

ſt der akatholiſche Religionsdiener bei der nkun de katholiſchen
Prieſters eben mit dem ranten beſchäftigt, ſo ird ieſer, ohne U.

höflich 3U werden, ihn erſuchen, auch den katholiſchen rieſter ſeines
Amte valten 3u laſſen, da 10 der Verunglückte vielleicht katholiſch ſei
Ind mit den Gnadenmitteln der katholiſchen verſehen 3 werden
wünſche. Hälfe ieſe Bitte nicht, ſo müßte Ex, ohne grob werden,
vorhalten, daß Er, der Prieſter, ES ebenſo für ſeine Pflicht erachte, dem
Sterbenden beizuſtehen, ie der andere ſeine Pflicht dem KHranken
erfüllen 3 müſſen geglau habe Dieſelbe Ark, ſein Eingreifen in die
ſeelſorgliche Behandlung de Kranken re  fertigen, wäre auch dann
angebracht, enn der akatholiſche Religionsdiener ſein Amt Ereits
verſehen hat, aber bei der Ankunft de rieſters noch anweſend iſt und
Ur ſein Benehmen zeigt, daß CEr die ſeelſorgliche Irbeit esſelben
nich ieht

Innsbruck. — 7  H B Umberg —
II (Erlebnis einer Kloſterſchweſter.) Die Kloſterſchweſter Berta

hat ihrer Oberin den Auftrag erhalten, die Zentralheizung de
großen Kloſter

— Abend 3u üllen und abzuſtellen. CTta tut C5 pflich
gemäß und gewiſſenhaft Nachher geht en ausinſaſſe der Heizraum
iſt zugänglich hin und öffnet die Züge Crta wußte CS nicht, könnte
CS auch nicht verhindern. Am ächſten orgen iſt das große Haus U  „  ber
heizt und der Keſſel ausgebrannt. Berta erhält von ihrer Oberin wegen
grober Pflichtvergeſſenheit er Vorwürfe und einen ſcharfen Ver
weis Berta bittet um Verzeihung o chreibt da Direktorium der
Kongregation Es vor Eine Richtigſtellung kann und darf ſie nicht Qan⸗-

bringen, da ſie nicht and gefragt wird gemäß orſchri de lre
tbriums).

An dieſen Vorfall nüpfen ſich mehrere Fragen ſt C3 Berta
erlaubt, Um Verzeihung 3u bitten, rotzdem ſie den Fehler nicht be

hat? ſt die Bitte Aum Verzeihung nicht gleichzuſtellen
der Beſtätigung einer Unwahrheit? ſt die Verzeihung
für enn nicht begangenes Unrecht als eine gottgewollte Uebung des
Gehorſam und der Demut anzuſehen?

Die aufgeworfenen Fragen gehen Im Grunde alle auf die eine
Frage hinaus: Wie iſt vom moraliſchen Standpunkte aus 3 Urteilen
über den Gebrauch, ezwé die Vorſchrift, für einen Fehler Ver
zeihung 3u itten, auch man ihn nicht begangen hat?

Es unterlieg keinem Zweifel, daß die freiwillige Selbſtanklage ein
hervorragendes ittel der Askeſe darſtellt. Das edarf keines Beweiſe

—

2
für den Verkünder der kirchlichen Lehre, der die tiefe und
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asketiſch—pädagogiſche Bedeutung der Anklage IM Bußgericht
wieder auf der Kanzel und IN der Schule 3u erläutern ſich veranlaßt
ſieht Der ſühnende C gegenüber der Vergangenheit und der vor—
beugende, erzieheriſche ert für die Zukunft, das iſt Es, Wwas die Selbſt⸗
anklage 3u mi ſo koſtbaren Mittel jeglichen Tugendſtrebens macht
agu komeint der hohe asketiſche CU der rechter Geſinnung 9e
machten Selbſtanklage für jene ſpezielle Tugend, die von den Geiſtes—
lehrern als die Grundlage des Vollkommenheitsſtrebens bezeichnet wird
für die (Emu Unter dieſen Umſtänden kann ES nicht wundernehmen
wenn von den erſten Anfängen de Ordenslehbens die Selbſtanklage
inter den religiöasketiſchen Mitteln 1IM Streben nach Vollkommenheit
ihren unbeſtrittenen Platz gefunden.

leſe asketiſche Selbſtanklage, bvenn Vtr ſie ⁰ wollen, geht
bedeutend weiter als die ſakramentale Selbſtanklage. Bei letzterer handelt
8 entſprechend dem eſen und Zweck des Bußſakramentes,

wirkliche, ormelle Sünden als Gegenſtand der Selbſtanklage; ˙
daß das Bekenntnis weſentlichen Defekt aufwieſe Ind Q6

Sakrament nicht zuſtande k  äme, enn nicht wenigſtens enne auch
noch ſo 0  7 aber wirkliche formelle Sünde gebeichtet würde Alles
andere vas on der Beichte angeklagt wird unüberlegte, unfrei
willige Fehler, Schwächen Unvollkommenheiten die nicht formelle
Sünde heranreichen, bilden nich mehr den Gegenſtand de ſakramen⸗
talen Bekenntniſſes, ondern Enmer arüber hinausgehenden asketiſchen
Selbſtanklage. leſe asketiſche Selbſtanklage kann ſich auf 6 erſtrecken,
bas ſich CEnmen Fehler oder Ene Unvollkommenheit bedeutet, gleichviel
ob ormelle ſubjektive Schuld Ami. verbunden iſt oder nicht (Daß
iſſe Sünden wenigſtens von der öffentlichen Selbſtanklage ausz u
ſchließen ſind,‚ wird hier nicht weiter erörtert.) Mag auch letzteren
Falle, bei mangelnder ſubjektiver U. der ſühnende Zweck derSelbſt⸗
anklage! Wegfall kommen keine da auch keine Sühne
ſo leiben mim noch die andern, nicht weniger wichtigen E be
ſtehen die Förderung der Demut und nicht zuletzt auch der erzieheriſche
e. den Selbſtankläger für die Zukunft vorſichtiger 3u machen, daß
EL auch die unüberlegten und unfreiwilligen Fehler allmä hlich beachten
und bekämpfen lerne. In dieſem Sinne wird die Selbſtanklage auch
unfreiwilliger und unverſchuldeter Fehler den Regeln und Konſti
tutibnen aller Ordensgenoſſenſchaften empfohlen, gelegentli auch
Pflicht gemacht

Selbſtanklage auch Unfreiwilliger und unverſchuldeter Fehler
gewiß! ema. aber Vi. und kann ene Ordensregel die Verpflichtung
auferlegen, Fehler 3u bekennen, die überhaupt nicht egangen hat
Eine ege Cre Unſittlich, folglich ni NULr nicht bindend, ſondern
ihre Erfüllung 9¹  H unerlaubt, weil emne Lüge Auf das gleiche
Imm ES hinaus, jemand um Verzeihung bittet für Fehler,
den EL nicht egangen hat Um Verzeihung itten ſchließt eben eln Be⸗
kennen, ene Anklage des Fehlers Enn; mithin QMre Verzeihung itten
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für nicht begangenen Fehler wiederum bewußte Unwahrheit
eine Lüge Daran könnte kein auch noch E altehrwürdiges Ordens⸗
direktbrium etwa ändern; ebenſowenig Die der gute Zweck, der damit
erreicht werden ſoll, die Förderung der emu Der e kann nicht
das unerlaubte ittel heiligen. Demut iſt vor Em Wahrheit. V  Sie  .0
könnte die Demut gefördert werden Un Ewußte Unwahrheit?

So viel zUur grundſätzlichen Klärung Doch unſer Fall ieg IN b
anders Die Kloſterfrau 40 ſich nicht ſelber des Vergehens vielmehr
macht ihr die Oberin, durch den auf den en lick die Schweſter
ſprechenden Sachverhalt verleitet heftige Vorwürfe en der ver—
meintlichen Nachläſſigkeit Daß die H  Eu eſe unberechtigten Vor
würfe ſtill

weigend hinnimmt iſt ſich nicht tadeln iſt vielmehr

die richtige Geſinnung ihrerſeits vorausgeſetzt enne lobenswerte
Uebung der Demut und Selbſtverleugnung. Wenn wir auch jedem
Menſchen das Recht zuerkennen müſſen, ungerechte Ngriffe auf
ſeine perſönlichen Uter ſich mit en erlaubtenMitteln verteidigen,
o iſt mit dieſem2 doch nicht ohneweiters auch die Pflicht egeben,
wWOo nicht höhere Rückſichten Eenne Selbſtverteidigung gebieten Das
ſchweigende rtragen ungerechter Vorwürfe iſt ebenſowenig Eene Be
ſtätigung der Unwahrheit als C5 Ene Billigung de Unrechtes bedeutet
Aber die Kloſterſchweſter Ctd begnügt ſich nicht mit ſtillſchwei
genden Ertragen der ungerechten orwürfe ſie bittet die Oberin
Verzeihung; denn „ſo chreibt das Direktorium der Kongregation C8 vor“
Das gibt der Sache Eeun anderes Geſicht Wie ſchon oben ausgeführt
bedeutet Verzeihung bitten für Eenen Fehler, den man nicht be
gangen hat ſo viel wie das Bekennen eun Fehlers der nicht egangen
ſt olglich ene bewußte Unwahrheit die nicht gerechtfertigt werden
kann durch den guten Zweck, die Erſtrebte Verdemütigung, noch auch
Ur die vermeintliche Gehorſamsübung.

Immerhin ird uns die weitere Ueberlegung dazu führen, die
erwähnte Praxis weniger charf verurteilen,10 Unter Umſtänden für
einwandfrei 3 erklären. Wo ene derartige Vorſchrift! der Ordensregel
oder i Direktorium E

＋

en iſt, ona der Untergebene Eenne Zurecht⸗
weiſung ohne Selbſtv erteidigung hinnehmen und danach Um Verzeihung
bitten muß, dort iſt dieſer Akt des Untergebenen nicht ſo ſehr als Be
enntnis des Fehlers intendiert ondern als Akt der Selbſtverleugnung
Ind der demütigen Unterwerfung Der Untergebene, der nach erhaltener
Zurechtweiſung Gehorſam die II Um Verzeihung bittet,
braucht damit durchaus nich die Tatſache des Vergehens zuzugeben,
deſſen Wirklichkeit iellei nicht ſchuldig iſt; vielmehr will der
Untergebene nur erkennen geben, daß CE ſich der Zurechtweiſung
demütig unterwirft, gleichviel ob ſchuldig oder unſchuldig. In dieſem
Sinne wird die Verzeihung der Ordensrege verſtanden;

ſelben Sinne wird ſie auch von jedem vernünftigen Ern aufgefaßt
werden Es nithin beim Untergebenen Ein weſentliches Elemen
der üge die ſicht der Täuſchung gleichviel ob Wir mit der Mehrzahl
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der neueren Thenldgen eine zumindeſt virtuelle Abſicht oder mit andern
gar die formelle Abſich der Täuſchung 3zUum Weſen der Lüge verlangen.
Die vorgeſchriebene Aum Verzeihung will nach der Abſicht des
Untergebenen wie der de Ern keine Ausſage ſein Üüber Exiſtenz oder
Nichtexiſtenz des Fehlers, ondern lediglich ein eugnis der willigen
Unterwerfung unter die wenn auch vielleicht unverdiente Zurecht
weiſung von Seite des Vorgeſetzten Allerdings darf ĩmM letzteren alle,
bei unverdienter Zurechtweiſung, der Untergebene ſeiner nicht
eine Formulierung geben, die eine direkte Bejahung de nicht began⸗

Fehlers enthielte.
Eine wenigſtens kurze Erwähnung verdient noch einn Umſtand, der

mn dem bben vorgelegten 5  alle praktiſch ird Das Vergehen iſt tat
ächlich vorgekommen in unſerem Anſtellen der Zentral⸗
heizung N. 4 die Zurechtgewieſene keine Schuld
daran; die Schuld ieg auf fremder Clte Wer aber wird die er
4  * tadeln uUnd nicht vielmehr ihr Lob penden, ſie
freiwillig die fremde Schul auf ſich nimmt und Vorausgeſetzt,
daß ſie ſich keiner Lüge ſchuldig macht Eine Lüge aber braucht nach
obigen Ausführungen nicht vorzuliegen. Schließlich ſei noch kurz
erwähnt, daß wir 3u ähnlichem Entſcheide kommen, Dir die von
allen Theologen gebilligten Grundſätze über den Gebrauch der restrietio
mentalis auf unſern 5  all anwenden. Es iſt nicht ſchwer nachzuweiſen,
daß C ſich hier Am eine restriétio 1101I pure mentalis gandelt, deren
Anwendung auch einen hinreichenden — finde In der Rückſicht auf
bl  ige Ugenden.

Die ntwor auf die eingangs geſtellte Frage autet mithin In
Urzer Faſſung Um Verzeihung bitten für einen Fehler, den nan nicht
egangen hat, iſt und für ſich nich ſtatthaft, oweit C5s als ein Be
kennen des nicht begangenen Fehlers au  fa werden muß Wo aber
dieſe nicht als ein ſolches Bekenntnis aufgefaßt wird, ſondern
lediglich als Ausdruck der demütigen Unterwerfung unter eine verdiente
oder unverdiente Zurechtweiſung, dort iſt vom moralif
nichts dagegen einzuwenden.

chen Standp unkte
BöhmGabriel (Mödling).

III (Jährliche Bei bei nur läßlichen Sünden und Ju
biläumsablaß.) In einer Hafenſtadt obmmt zUum Schlu der Oſterkom⸗
munionpflicht ern Schiffskapitän und etliche Matroſen zur Beichte, —um 3U
glei den Ubiläums0 3u gewinnen. Es waren auter gläubige
liken und Ehemänner. letztema hatten ſie mꝛ Vorjahre am Oſterſonn⸗
tag gebeichtet. die rage um die Ablaßbedingungen ſagt der El
Qter „Für Sie als Seeleute genügt Es, Sie ünfma an einem
Tage die Hauptkirche irgend einer Hafenſtation, heute ſchon hier
beſuchen und auf die Meinung de Heiligen Vater Cten Sie müſſen

2*
aber noch einmal beichten und kommunizieren. Jahresbeicht un  Er
kommunion gelten nicht.“ „Das Kommunizieren geht eute und morgen
früh auch; aber das Beichten geht wohl nicht, ſagt der Ka


